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1. Instanz

Aktenzeichen S 5 RJ 797/03
Datum 12.09.2003

2. Instanz

Aktenzeichen L 5 RJ 555/03
Datum 04.05.2004

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Landshut vom 12. September 2003 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist ein Anspruch auf Rente.

Der 1941 geborene KlÃ¤ger ist tschechischer StaatsangehÃ¶riger mit Wohnsitz in
der Tschechischen Republik. RentenbeitrÃ¤ge fÃ¼r versicherungspflichtige
BeschÃ¤ftigungen in Deutschland vom 24.04.1989 bis 01.06.1989 sowie 21.11.1989
bis 31.01. 1994 erhielt der KlÃ¤ger auf Antrag vom 17.10.1995 durch Bescheid vom
28.02.1996 in HÃ¶he von insgesamt DM 11.302,56 erstattet.

Einen Rentenantrag vom 11.10.2002 lehnte die Beklagte mit Bescheid vom
04.12.2002 im Wesentlichen mit der BegrÃ¼ndung ab, infolge Beitragserstattung
habe der KlÃ¤ger mangels rentenrechtlicher Zeiten keinen Anspruch auf Rente. Den
hiergegen eingelegten Widerspruch begrÃ¼ndete der KlÃ¤ger damit, er habe in den
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Jahren 1987 bis 1989 im Rahmen des Bezugs von Sozialhilfe gemeinnÃ¼tzige Arbeit
geleistet und mÃ¼sse hieraus einen Rentenanspruch herleiten kÃ¶nnen. Den
Widerspruch wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 25.03.2003
zurÃ¼ck. Der KlÃ¤ger habe keine versicherungsrechtlichen Zeiten aufzuweisen, da
zum einen RentenbeitrÃ¤ge bereits erstattet seien, zum anderen gemeinnÃ¼tzige
Arbeit keine versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung darstelle.

Die dagegen erhobene Klage vor dem Sozialgericht Landshut (SG) hat das SG mit
Gerichtsbescheid vom 12.09.2003 abgewiesen und zur BegrÃ¼ndung ausgefÃ¼hrt,
der KlÃ¤ger habe infolge Beitragserstattung sowie fehlender beitragspflichtiger
BeschÃ¤ftigung die Wartezeit nicht erfÃ¼llt, sodass er keinen Rentenanspruch
geltend machen kÃ¶nne.

Die dagegen eingelegte Berufung hat der KlÃ¤ger damit begrÃ¼ndet, er habe fÃ¼r
die SozialhilfetrÃ¤ger ohne schriftlichen Arbeitsvertrag, gleichwohl aber physisch
gearbeitet. Er kÃ¶nne sich nicht vorstellen, in Deutschland ohne Sozialversicherung
ge- arbeitet zu haben. ZusÃ¤tzlich hat der KlÃ¤ger ausgefÃ¼hrt, sein geltend
gemachter Anspruch habe mit den erstatteten RentenversicherungsbeitrÃ¤gen
nichts zu tun.

Der KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�, den Gerichtsbescheid des SG Landshut vom
12.09.2003 sowie den Bescheid der Beklagten vom 04.12.2002 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 25.03.2003 aufzuheben und die Beklagte zu
verurteilen, ihm Rentenleistungen zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt, die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des
SG Landshut vom 12.09.2003 zurÃ¼ckzuweisen.

Beigezogen und Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 04.05. 2004
waren die Verwaltungsakten der Beklagten. Darauf sowie auf die Gerichtsakten
beider RechtszÃ¼ge wird zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die zulÃ¤ssige Berufung ist unbegrÃ¼ndet. Der KlÃ¤ger hat mangels
versicherungsrechtlicher Zeiten keinen Anspruch auf Rentenleistungen.

Streitig ist in der Berufungsinstanz nur noch, ob aus den Arbeitsleistungen des
KlÃ¤gers im Rahmen des Sozialhilfebezuges der Jahre 1987 bis 1989 ein Anspruch
auf Rentenleistungen resultieren kann. Der KlÃ¤ger hat mit der Berufungsschrift
deutlich geÃ¤uÃ�ert, dass er eine Ã�berprÃ¼fung des Anspruches nicht mehr im
Hinblick auf die bereits zurÃ¼ckerstatteten RentenbeitrÃ¤ge begehrt.

Wie sich aus den Bescheinigungen der Kreisverwaltung B. vom 11.07.1991 sowie
der Verbandsgemeindeverwaltung S. vom 12.07.1991 ergibt, hat der KlÃ¤ger von
diesen TrÃ¤gern in den Jahren 1987, 1988 sowie 1989 fÃ¼r bestimmte ZeitrÃ¤ume
Leistungen gemÃ¤Ã� Â§Â§ 11 ff. Bundessozialhilfe-Gesetz (BSHG) erhalten. Im
Rahmen dieses Hilfebezugs war der SozialhilfetrÃ¤ger gemÃ¤Ã� Â§ 19 Abs.1 BSHG

                               2 / 3



 

gehalten, ArbeitsmÃ¶glichkeiten zu schaffen. Auf dieser Basis war der KlÃ¤ger
entsprechend dem Akteninhalt und nach seinem eigenen Vorbringen tÃ¤tig
geworden und hatte gemeinnÃ¼tzige Arbeiten erbracht im Sinne von Â§ 19 Abs.2
BSGH. GemÃ¤Ã� ausdrÃ¼cklicher gesetzlicher Regelung entsteht in diesen FÃ¤llen
kein ArbeitsverhÃ¤ltnis im Sinne des Arbeitsrechtes und auch kein
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung, Â§ 19
Abs.3 Satz 1 BSHG in der hier anzuwendenden vom 01.01.1987 bis 31.12.1990
gÃ¼ltigen Fassung.

Weil aus den durch BeitragsrÃ¼ckerstattung abgewickelten Pflicht-
versicherungszeiten kein Rentenanspruch resultieren kann â�� worÃ¼ber in der
Berufungsinstanz nicht mehr zu befinden ist -, aus den gemeinnÃ¼tzigen Arbeiten
des KlÃ¤gers keine RentenansprÃ¼che entstehen kÃ¶nnen und im Ã�brigen keine
weiteren rentenrechtlichen Zeiten ersichtlich sind, hat der KlÃ¤ger keinen Anspruch
auf Rente, weil er keine Wartezeit erfÃ¼llt hat, Â§ 34 Abs.1 SGB VI. Die Berufung
bleibt damit in vollem Umfange ohne Erfolg.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Sozialgerichtsgesetz â�� SGG -.

GrÃ¼nde zur Zulassung der Revision sind nicht ersichtlich (Â§ 160 Abs.2 Nrn.2 und 
3 SGG).

Erstellt am: 16.08.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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